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der Täter und der Geschädigte dem gleichen Kollektiv 
angehören (Art. 51 des StGB der RSFSR und Art. 5 der 
VO über die Kameradschaftsgerichte vom 3. Juli 1961 
i. d, F. vom 23. Oktober 1963). Bei leichten Fällen der 
Entwendung sozialistischen Eigentums kann die Be
triebsleitung mit Zustimmung des Staatsanwalts die 
Sache direkt an das Kameradschaftsgericht übergeben. 
Die Übergabe des Beschuldigten gegen Bürgschaft an 
ein Kollektiv kann in allen Stadien des Verfahrens er
folgen, wenn das Kollektiv für ihn bürgt und sich ver
pflichtet, auf ihn erzieherisch einzuwirken. Vorausset
zungen für die Einstellung des Verfahrens sind: Die 
Straftat muß Ersttat sein und darf keine große Gesell
schaftswidrigkeit aufweisen. Für den Täter darf nicht 
schon einmal eine Bürgschaft übernommen worden 
sein, er muß geständig sein und darf nicht auf gericht
licher Untersuchung bestehen (Art. 52 des StGB der 
RSFSR). Nach dieser Bestimmung kann das Kollektiv 
von der Bürgschaft zurücktreten, wenn der Täter inner
halb eines Jahres das in ihn gesetzte Vertrauen nicht 
rechtfertigt oder wenn er sein Versprechen, ehrlich zu 
arbeiten und sich ordentlich zu führen, verletzt hat. 
Weitere Gründe für die Ablehnung der Bürgschaft lie
gen dann vor, wenn der Täter sich nicht den Normen 
des Gemeinschaftslebens unterordnet oder sich durch 
Arbeitsstellenwechsel der erzieherischen Einwirkung 
entzieht. In diesem Fall prüfen der Staatsanwalt oder 
das Gericht, ob der Rücktritt von der Bürgschaft begrün
det ist; ggf. wird das eingestellte Strafverfahren fort
gesetzt. Das trifft auch zu, wenn der Täter erneut straf
fällig wird.
Diese Regelung hat gegenüber der Bürgschaft nach dem 
Strafrecht der DDR eine Reihe von Vorzügen. Galperin 
vermittelt reiche praktische Erfahrungen über die Effek
tivität dieser Regelung. Seine Vorschläge für die Ver
vollkommnung der Gesetzgebung und der Arbeitsweise 
der Strafverfolgungsorgane sind gleichfalls von aktuel
lem Interesse.
Im 5. Kapitel (Die bedingte Verurteilung in Verbindung 
mit der Übergabe des Verurteilten an gesellschaftliche 
Kräfte zur Besserung und Umerziehung) macht Galperin 
deutlich, daß es sich hier um eine Maßnahme der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit handelt, deren Wirksam
keit durch spezifische Formen der gesellschaftlichen Ein
wirkung zu erhöhen ist (Art. 44 des StGB der RSFSR). 
Gegenwärtig werden Ln der UdSSR ca, 25 bis 30% der 
bedingt Verurteilten einem Kollektiv — in der Regel 
dem Arbeitskollektiv — zur Erziehung übergeben. Das 
kann auf Grund eines entsprechenden Antrags des Kol
lektivs geschehen oder auch auf Initiative des Gerichts, 
wenn das Kollektiv einverstanden ist. Galperin meint, 
daß die Möglichkeiten, die Wirksamkeit bedingter Ver
urteilungen zu erhöhen, noch nicht genügend genutzt 
werden und daß es andererseits auch noch der Vervoll
kommnung der Gesetzgebung bedarf.
Im 6. Kapitel (Die Effektivität von Maßnahmen gesell
schaftlicher Einwirkung auf den Straftäter) verallge
meinert Galperin soziologische Untersuchungsergebnisse. 
Die Praxis bestätigt, daß sich die Ersetzung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit durch Maßnahmen ge
sellschaftlicher Einwirkung bzw. die Verbindung dieser 
Maßnahmen als effektives Mittel im Kampf gegen die 
Kriminalität erwiesen haben. Das beweist die Rück
fallquote, davon zeugen aber auch die Ergebnisse von 
Untersuchungen. Gleichwohl gibt es noch Reserven, die 
für die Erhöhung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
zu nutzen sind. Das betrifft insbesondere die Kontrolle 
über die gegen Bürgschaft übergebenen Täter bzw. über 
die bedingt Verurteilten sowie die konsequentere Wahr
nehmung der Befugnisse, die die Kollektive haben, 
wenn der Täter das mit der Bürgschaft in ihn gesetzte 
Vertrauen nicht rechtfertigt.
Galperin unterbreitet außerdem einige Vorschläge zur 
weitere Effektivierung des Zusammenwirkens zwi
schen Staatsorganen und gesellschaftlichen Kollektiven 
bei der Erziehung von Rechtsverletzern, die unter Be
achtung der Situation in der DDR auch für uns Anregun
gen vermitteln.

Dr. Hans K a i s e r ,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR
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